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rung seiner Haltung bewogen. Denn ganz zu schweigen von den 
allgemein-politischen Gründen, die eine Annäherung an die 
Kirche forderten, waren die Vorteile, die die Einrichtung der 
Kapelle dem Rönigtum bot, aus die Dauer nicht zu verkennen, 
darunter nicht zuletzt ein gewisses Matz von Schriftlichkeit in der 
Regierung. Es war nur logisch, wenn Heinrich auch seine Stellung 
zur kirchlichen Salbung einer Revision unterzog.

von hier aus ergibt sich die Lösung eines Problems, das der 
Forschung schon viel Nachdenken verursacht hat: Mdukmds Nach­
richt, daß Heinrich am Ende seiner Regierung einen Romzug ge­
plant habe, der nur durch Krankheit verhindert worden sei?) 
Man hat darin immer und mit Recht einen Gegensatz zur ur­
sprünglichen Ablehnung der Salbung erkannt, denn ein Romzug 
bedeutete die kirchliche Weihe durch den Papst. Unsere Dar­
legungen zeigen den Zusammenhang zwischen den zwei Akten 
sogar noch enger: der Romzug eines sonst nicht gesalbten Rönigs 
stand im Einklang mit einer älteren Tradition, die auch die 
fiönigssalbung dem Papste vorbehielt, und bedeutete deren nach­
trägliche Einholung, einerlei ob gleichzeitig die Kaiserkrone er­
strebt wurde oder nicht. Heinrich hätte sogar schon bei seiner Er­
hebung zum König dies als sein Programm aufstellen können. 
Soweit uns Schlüsse möglich sind, hat er das damals nicht getan. 
Späterhin aber hatte er ohne weiteres die Möglichkeit, auf diese 
Zorm des Salbüngsbrauches zurückzugreifen und somit nachträg­
lich der Kritik am „ungesalbten Römg". dem „Schwert ohne 
Griff", wie es im RIerus hieß?), zu begegnen und das erreichte 
Einverständnis mit der Rirche zu besiegeln, ver lange Aufschub 
war dann gerechtfertigt, denn ein Romzug war begreiflicherweise 
erst nach Aufbau eines gesicherten Reiches und Besiegung der 
Ungarn möglich. Ablehnung der Salbung und Entschluß zur Rom­
fahrt gehören also unmittelbar zusammen als Anfangs- und End» 
Punkt einer geradlinigen Entwicklung.

Die Haltung Gttos I. bei seiner Krönung und später stand ge­
wiß in grundsätzlichem Gegensatz zu Heinrichs Krühzeit, unter­
schied sich aber von dessen Spätzeit nur noch graduell?) Zür die

1) Mdukind I, 40 s. SS. Dazu zuletzt heimpel 46ff.
2) Dben L. 335 6nm. 2.
') So auch holtzmann und Lintzel a. a. G.


